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64. Deutscher Verkehrsgerichtstag   28. bis 30. Januar 2026 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis V 
 
Reparatur von Unfallschäden mit Gebrauchtteilen 
 

 
1. Der Arbeitskreis empfiehlt, zur Reparatur von Kasko- und Kfz-Haftpflichtschäden ver-

stärkt gebrauchte Ersatzteile zu verwenden, wenn – technisch und wirtschaftlich be-
trachtet – der Unfallschaden nur durch einen Austausch von Teilen behoben werden 
kann. Die Verwendung von Gebrauchtteilen ist in vielen Fällen aus ökologischer und 
ökonomischer Sicht vorteilhafter. 

2. Der Arbeitskreis stellt fest, dass auch eine Reparatur mit Gebrauchtteilen einen Unfall-
schaden fachgerecht beheben und den Ersatzanspruch des Geschädigten gegen den 
Schädiger oder seinen Versicherer erfüllen kann. Dafür muss das Gebrauchtteil dem 
beschädigten Teil in Art und Güte entsprechen. Zudem muss dem Geschädigten eine 
Reparatur mit Gebrauchtteilen zumutbar sein; insbesondere müssen diese in örtlicher 
und zeitlicher Hinsicht problemlos am Markt beschafft werden können. Unter diesen 
Voraussetzungen entspricht die Reparatur mit Gebrauchtteilen mehr den gesetzlichen 
Anforderungen des Schadensrechts als die Reparatur mit Neuteilen. Sicherheitsrele-
vante Teile müssen weiterhin durch Neuteile ersetzt werden. 

3. Um eine Reparatur mit Gebrauchtteilen zu fördern, müssen einheitliche Standards fest-
gelegt werden, die eine präzise Feststellung von Identität, Qualität, Herkunft und Alter 
des Gebrauchtteils sicherstellen und von allen Beteiligten akzeptiert werden. Die Ein-
haltung dieser Standards muss überprüft werden. 

Weiterhin müssen sich digitale Plattformen für Gebrauchtteile etablieren, die solche 
standardisierten Teile in für den Markt ausreichender Anzahl bereithalten, transparente 
und verbindliche Angebote unterbreiten und diese Teile ebenso zügig wie Neuteile an 
die Reparaturwerkstätten ausliefern. 

4. Die an einer Reparatur von Unfallfahrzeugen Beteiligten sind aufgerufen, gemeinsam 
die notwendige Infrastruktur für eine ausreichende Versorgung des Marktes mit stan-
dardisierten Gebrauchtteilen und deren Verfügbarkeit sicherzustellen. Dies gilt insbe-
sondere für die Unternehmen und Verbände der Versicherungswirtschaft, der Automo-
bilhersteller, der Autoverwerter, der Reparaturwerkstätten, der Leasing- und Finanzie-
rungswirtschaft, der digitalen Plattformen und die Verbände der Autofahrer.  


